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Einladung  
zur Bürgerversammlung 

 
 
 

Zur Bürgerversammlung am 
 
 

Freitag, den 14. April 2023,  
um 20.00 Uhr 

 
 

lade ich Sie, verehrte Bürgerinnen und Bürger, in unser Bürgerhaus 
ein. 
 
 

Tagesordnung: 
 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Bericht des Bürgermeisters 

3. Allgemeine Aussprache, Wünsche und Anträge 

 
 

Anträge zur Tagesordnung reichen Sie bitte schriftlich bis 
Donnerstag, 06. April 2023, auf dem Rathaus ein. 
 
 

Christian Luksch 
1. Bürgermeister 
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WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

im November 2022 bei den Informationsveranstaltungen in Winterhausen und 
Sommerhausen zum Bürgerwindrad haben wir um Ihre Interessensbekundung für 
eine Genossenschaft geworben. Nach einer weiteren Veranstaltung in Erlach im 
Januar 2023 haben wir jetzt den Satzungsentwurf auf den Homepages von 
Sommerhausen und Winterhausen veröffentlicht. 
 

Bis Mitte Februar 2023 haben wir 486 Interessensbekundungen erhalten. 
Zusammen wollen diese 848 Anteile zeichnen. Diese Zahlen haben unsere 
Einschätzung und unsere Erwartungen weit übertroffen. Damit steht der 
Gründung der WiSo Bürgerenergiegenossenschaft nichts mehr im Wege. 
 

Jetzt laden wir Sie gerne ein, sich die Satzung herunterzuladen oder 
gegebenenfalls im Rathaus Sommerhausen/Winterhausen eine Kopie des 
Satzungsentwurfs abzuholen und mögliche Fragen per E-Mail  
an wiso-eg@gmx.de zu richten.  
 

Die Fragen möchten wir dann gerne mit allen Interessierten am 
 

Dienstag, 28.03.2023, um 19.30 Uhr, im Rathaus Sommerhausen 
 

besprechen und klären. 
 

Wie man dem Satzungsentwurf entnehmen kann, besteht die Genossenschaft 
aus 3 Organen. 
 

Die Generalversammlung setzt sich automatisch aus allen Genossen 
zusammen, die mindestens einen Genossenschaftsanteil gezeichnet haben. 
 

Für den laufenden Betrieb benötigt die Genossenschaft noch einen Vorstand. 
Dieser besteht aus 2 Personen. Für den Vorstand suchen wir Personen, die sich 
vorstellen können, dieses Amt zu übernehmen. Interessierte melden sich gerne 
persönlich bei den 4 unten genannten Personen oder per E-Mail an die oben 
genannte Adresse. 
 

Zur Unterstützung und Überwachung des Vorstands wird noch 
der Aufsichtsrat von der Gesellschafterversammlung gewählt. Er besteht aus 3 
aktiven Aufsichtsratsmitgliedern und einem Ersatzmitglied. Für den Aufsichtsrat 
suchen wir 4 Personen, die sich vorstellen können, dieses Amt zu übernehmen. 
Interessierte melden sich gerne persönlich bei den 4 unten genannten Personen 
oder per E-Mail an die oben genannte Adresse. 
 

Für die Gründungsveranstaltung am 
 

Samstag, den 01.04.2023, um 19:30 Uhr, 
in der Willy-Supp-Halle in Sommerhausen 

 

werden mindestens 50 - besser aber 100 - Personen benötigt. 
 

Alle weiteren Personen, die ihr Interesse bekundet haben und nicht an dieser 
Veranstaltung teilnehmen können, werden danach angeschrieben. Sie erhalten so 
die Möglichkeit sich dann an der Genossenschaft verbindlich zu beteiligen. 
 
 
 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. – Schleifweg 1 – 97286 Sommerhausen 
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Einladung zur Gründungsversammlung der  
WiSo Bürgerenergiegenossenschaft 

 
 

AN ALLE INTERESSENTEN! 
 
 

Wir laden Sie herzlich ein zur Gründungsversammlung der 
 
 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft eG i.G. 
 

 

am Samstag, 01. April 2023, um 19.30 Uhr, 
in Sommerhausen, Willy-Supp-Turnhalle 

 
 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

I. Eröffnung und Begrüßung 
II. Wahl 

a) eines Versammlungsleiters 
b) eines Schriftführers 

III. Erläuterungen zum Gründungsvorhaben mit anschließender 
Diskussion 

IV. Erklärung zur Errichtung einer Genossenschaft 
V. Vorlage und Erläuterung des Satzungsentwurfs und 

Aussprache 
VI. Beschlussfassung über den Inhalt der Satzung und ihre 

Unterzeichnung 
VII. Erste Generalversammlung mit Wahl des Aufsichtsrates 
VIII. Verschiedenes 

 
 

Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns und verbleiben 
 

mit freundlichen Grüßen 
 
 

DIE INITIATOREN 
 

 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. – Schleifweg 1 – 97286 Sommerhausen 
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Reinhaltung von öffentlichen Straßen
(Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung von öffentlichen Straßen)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die öffentlichen Straßen innerhalb 
ihrer Reinigungsflächen zu reinigen. Sie haben dabei die Geh- und Radwege und die innerhalb der 
Reinigungsflächen befindlichen Teile der Fahrbahnen (einschließlich der Parkstreifen) nach Bedarf

a)	 zu kehren und den Kehricht, Zigarettenkippen, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen,

b)	 von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen zu befreien, soweit es 
aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper wächst, 

c)	 die Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese in der Reinigungsfläche liegen.  

Diese Pflichten betreffen alle Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, deren Grundstück 
an öffentliche Straßen, Gehwege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage angrenzt. 

Die Reinigungs- und Sicherungsverordnung finden Sie auf der Homepage der VG Eibelstadt unter www.
vgem-eibelstadt.de/ortsrecht (Satzungen und Verordnungen des Marktes Winterhausen).

Außerdem gilt für alle Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Sträucher und Bäume, die 
in den öffentlichen Bereich (Gehwege oder Straßen) ragen, auf die eigene Grundstücksgrenze zurück zu 
schneiden (Verkehrssicherungspflicht). Auch Büsche und Bäume in der Nähe von Straßenlaternen sind so 
zu schneiden, dass der Lichtaustritt gewährleistet ist und keine Schäden an den Beleuchtungskörpern (z. 
B. bei Sturm) entstehen können.

Ich bitte alle Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, diese Pflichten zu beherzigen, 
damit Schäden vermieden werden können und unsere Gemeinde sicher, sauber und lebenswert 
bleibt. 

Christian Luksch
1. Bürgermeister

Wasserversorgung
Ansprechpartner Messstellenservice (Wasserzähler)

Für technische Fragen hinsichtlich der Wasserzähler stehen Ihnen von der Mainfranken Netze GmbH folgende 
Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Thomas Baunach	 Tel.: 09 31/36-14 49	 E-Mail: Thomas2.Baunach@mainfrankennetze.de
Herr Otto Emmerling	 Tel.: 09 31/36-12 50	 E-Mail: otto.emmerling@mainfrankennetze.de
Den Austausch der Wasserzähler (ausgenommen Gartenwasserzähler) übernehmen die Monteure der Mainfranken 
Netze GmbH und ist für Sie kostenlos. Dies geschieht aus eichrechtlichen Gründen. Damit wird sichergestellt, dass 
der Zähler Ihren Verbrauch mit der notwendigen Genauigkeit misst. Der Monteur führt einen Ausweis mit sich, der 
auf Ihren Wunsch hin vorgezeigt werden kann.
Für den Fall, dass Sie am Tag des Zählerwechsels keine Zeit haben oder nicht anwesend sein sollten, wird Ihnen ein 
Schreiben im Briefkasten mit einer Terminvorgabe hinterlegt. Sollten Sie an der Terminvorgabe ebenfalls verhindert 
sein, kontaktieren Sie bitte den Monteur, der auf den Schreiben hinterlegt wurde. 

Zur Information
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Mitteilung aus dem Einwohnermeldeamt
in der Zeit vom 01.02.2023 – 28.02.2023

Anmeldungen           14 Personen
Abmeldungen             4 Personen
Geburten             2 Personen
Sterbefälle             0 Personen
Einwohnerzahl Stand 01.03.2023      1.458 Personen (+ 83 Nebenwohnsitze) 

Mitteilungsblatt Winterhausen - erscheint regelmäßig im März 06, August 17, November 23 

 

 
Informationen 
 
 
 
 

 

Wanderkarten 
 
 

Im Rathaus Winterhausen kann die 
Wanderkarte 
 

„Wandern im Südlichen 
Maindreieck“ - 2. Auflage 2011 

 

käuflich erworben werden. 
 

Außerdem erhalten Sie hier die  
 

• Wanderkarte „Winterhausen - 
 Örtliche Wanderwege“ 
 

• die Informationsbroschüre zum 
 Kulturweg „Sonne, Mond und 
 Steine“ 
 

• den Mondweg-Leporello  sowie  
 

• den Muschelkalk-Leporello  
 

kostenlos. 
 
 

Christian Luksch 
1. Bürgermeister 
 

 

Hinweise zur Altpapier-
Haussammlung

-----------------------------------------------------

Die nächste Altpapier-Haussammlung 
findet am Samstag, den 15.04.2023, zu 
Gunsten der Jugendmusikkapelle statt.

Bitte Altpapier ab 09.00 Uhr 
gebündelt bereitstellen.

Christian Luksch
1. Bürgermeister

erscheint in jedem Heft 

 
 
 

 

Bauhof  
Gemeinde Winterhausen 

 - Fuchsstadter Straße 19 -  
 

Bauhofleiter: Christian Baumann 
 Tel.Nr. 0177-7129728 
 

Wasserwart: Markus Wolpert 
 Tel.Nr. 0177-7528182 
 

Ansprechzeiten: 
 

 

 Mo.-Mi. 07.00 – 16.00 Uhr 
 Do. 07.00 – 15.30 Uhr 
 Fr. 07.00 – 11.00 Uhr 
 

 

 
 

Zur Information 
 

(regelmäßig alle 14 Tage) 
 

 
 
 

 
 
 

Öffentliche Toiletten 
in der Gemeinde Winterhausen 
 

Die Toiletten, links neben der 
Rathaustreppe, sind rund um die 
Uhr geöffnet. 
 

 
 

 

 
 
 

 

Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes 
Südliches Maintal 

- Mainparkring 1 - Eibelstadt 
 

 
 

Dienstag  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
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Bekanntmachungen

Bekanntgabe

 

      

      

 

  
  
Bekanntmachung 

  
  

  

GGeeäännddeerrttee  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn  aabb  0011..  MMäärrzz  22002233  
 

Rathaus Winterhausen - Hinweise 
 

Öffnungszeiten: 
 
 

Dienstag bis Freitag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 

Terminabstimmung per Telefon oder Mail weiterhin möglich: 
 

 über die Telefonnummer der Gemeinde Winterhausen: Tel. 09333/214 
 über die E-Mail-Adresse des Marktes Winterhausen: rathaus@winterhausen.de 

 
 

 

Christian Luksch 
1. Bürgermeister 

 

 

 
 

 
 

Einbau der Wasserzähler (Wasseruhren) in die Gärten am "Sportplatz" an 
der "Oberen Hofstatt" und an der "Unteren Hofstatt" durch die Pächter bzw. 
Grundstückseigentümer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Pächter bzw. Grundstückseigentümer werden gebeten, die Wasseruhren bis zum 
 

Montag, 27. März 2023 
 

in die Gärten am "Sportplatz" und an der "Oberen Hofstatt" einzubauen, da das Wasser am  
 

Montag, 03. April 2023 
 

aufgedreht wird. 
 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Wasseruhren gegen Nachtfrost zu schützen 
sind. 
 
 
 

Christian Luksch 
1. Bürgermeister 
 

 
 

Alljährliche Überprüfung der Grabsteine im Friedhof Winterhausen
Wie jedes Jahr werden auch heuer wieder nach dem Winter die Grabsteine im Friedhof Winterhausen 
durch einen Beauftragten der Marktgemeinde Winterhausen überprüft. 
Diese Standfestigkeitsprüfung findet im April statt. 

Den genauen Termin können Sie im Rathaus Winterhausen zu den gewohnten Öffnungszeiten erfahren. 
Außerdem wird er im Schaukasten am Rathaus bekanntgegeben. 

Christian Luksch
1. Bürgermeister
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Gemeinderat
Aus der Gemeinderatssitzung vom 02.03.2023

Belieferung mit elektrischer Energie vom 
01.01.2024 bis 31.12.2026

Der aktuelle Stromlieferungsvertrag mit Stadtwerke 
Würzburg AG endet zum 31.12.2023. 

Da der bestehende Stromlieferungsvertrag bereits zum 
Ende dieses Jahres ausläuft und viele Strompreisanbieter 
sowie der Bayerische Gemeindetag empfiehlt, die 
Ausschreibung für das kommende Jahr 2024 bereits jetzt 
im Frühjahr 2023 durchzuführen, schlägt die Verwaltung 
vor, diese Empfehlung umzusetzen und die Ausschreibung 
im Frühjahr 2023 durchzuführen.  

Die Verwaltung wird mehrere Stromanbieter für die 
Belieferung mit elektrischer Energie im Rahmen einer 
Ausschreibung anschreiben und um Zusendung 
eines Angebotes für die Abnahmestellen des Marktes 
Winterhausen für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2026 
bitten.

Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Situation 
können die zur Abgabe eines Angebots aufgeforderten 
Stromlieferanten die angebotenen Preise nur für ein paar 
Stunden halten. 
Daher wird für die Abgabe eines Angebots eine Bindefrist 
an das Angebot für 2 Stunden vorgesehen. 

In Folge dessen sollte Herr 1. Bürgermeister Luksch vom 
Marktgemeinderat beauftragt werden, die Auftragsvergabe 
an den Stromlieferanten, der das wirtschaftlichste Angebot 
vorlegt, für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026, 
zu erteilen. 

Beschluss:

Der Marktgemeinderat hat den Sachvortrag zur Kenntnis 
genommen und beauftragt Herrn 1. Bürgermeister Luksch, 
die Auftragsvergabe an den Stromlieferanten, der das 
wirtschaftlichste Angebot vorlegt, für den Zeitraum vom 
01.01.2024 bis 31.12.2026, zu erteilen.  

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  

Gründung eines Zweckverbandes „Inter-
kommunale Zusammenarbeit Mainfranken“; 
Grundsatzbeschluss zur Mitgliedschaft und 
Festlegung der Überwachungsstunden in den 
Jahren 2024 und 2025 in Winterhausen

Mit Schreiben vom 24.01.2022 hat das Landratsamt 
Würzburg die Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde 
Gerbrunn und der Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt 
zur Übertragung der Aufgaben der kommunalen 
Verkehrsüberwachung für den ruhenden und fließenden 
Verkehr und von hoheitlichen Befugnissen bei der 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 24 Straßenverkehrsgesetz (StVG) für das Gebiet des 

Marktes Winterhausen auf die Gemeinde Gerbrunn vom 
17.12./22.12.2021 auf ein Jahr befristet genehmigt. 
Die Genehmigung der Zweckvereinbarung wurde mit 
Schreiben vom 12.12.2022 um ein weiteres Jahr verlängert.

Aufgrund der stetig zunehmenden Verkehrsbelastung 
sowie der damit einhergehenden und von Bürgerinnen 
und Bürgern gemeldeten zahlreichen Verkehrsvergehen, 
beabsichtigt der Markt Winterhausen (im weiteren 
Text „Kommune“) die Fortführung der kommunalen 
Verkehrsüberwachung. Da sich die Verwaltung aber 
personell nicht in der Lage befindet eine solche kommunale 
Verkehrsüberwachung eigenständig durchzuführen wurde 
nach Alternativen gesucht.

Im Herbst 2021 erfolgte durch das Landratsamt eine Abfrage 
zur kommunalen Verkehrsüberwachung, welche den 
großen Bedarf der Landkreisgemeinden zu Tage förderte. 
Darüber hinaus ist die Aufnahme weiterer Kommunen im 
Rahmen von Zweckvereinbarungen bzw. die Verlängerung 
von befristet genehmigten Zweckvereinbarungen im 
Rahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung seitens 
des Landratsamtes in vielen Fällen nicht möglich. Oft 
übersteigt der Umfang der übernommenen Aufgaben, 
welche nach Art. 7 KommZG nachrangig sein müssen, 
den Anteil den die ausführende Kommune für sich selbst 
erbringt. 

Im März 2022 wurden die Umfrageergebnisse und damit der 
große Bedarf im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
vorgestellt. Es folgte die Gründung einer Arbeitsgruppe 
unter der Leitung von Herrn Dröse (Leiter Stabsstelle 
Landrat), welche die Interkommunale Zusammenarbeit 
in der Verkehrsüberwachung rechtlich prüfen und deren 
Umsetzung klären sollte. An dieser Arbeitsgruppe beteiligten 
sich Bürgermeister, Geschäftsleiter und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem Landratsamt.
Als Ergebnis der Prüfung wurde der Vorschlag 
„Gründung eines Interkommunalen Zweckverbandes 
zur Verkehrsüberwachung“ weiterverfolgt. Neben dem 
erforderlichen Satzungsentwurf (siehe Anlage), wurde die 
notwendige Ausstattung, Räumlichkeiten und Umsetzung 
durch eine Fremdvergabe für die Dienstleistung 
„Außendienst“ geprüft, abgewogen und favorisiert. Es 
wurde ein Zeitplan entwickelt, um die Gründung des 
Zweckverbandes noch in 2023 zu ermöglichen. Die 
Aufnahme der Kontrolltätigkeit im Außendienst ist ab 
01.01.2024 geplant.

Da die Aufgabe kommunale Verkehrsüberwachung 
nicht „doppelt“ übertragen werden darf, ist seitens 
der Kommune sicherzustellen, dass ggf. bestehende 
Verträge mit Dienstleistern und Zweckvereinbarungen 
zum Zeitpunkt der Gründung des Zweckverbands 
„Interkommunale Zusammenarbeit Mainfranken“ beendet 
sind. Dies bedeutet, dass die betreffenden Verträge und 
Vereinbarungen rechtzeitig aufgehoben oder gekündigt 
werden müssen. Zu beachten ist hierbei, dass die Kündigung 
von Zweckvereinbarungen durch die Kommunalaufsicht 
geprüft, genehmigt und bekannt gemacht werden muss. 
Hierfür ist ausreichend Zeit einzuplanen.

Die bestehende Zweckvereinbarung zwischen der 
Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt und der Gemeinde 
Gerbrunn kann mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der 
Verlängerung gekündigt werden. Die Zweckvereinbarung 
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wurde zum 31.01.2023 für ein weiteres Jahr verlängert. 
Die Kündigung hätte damit vor dem 31.01.2023 vorliegen 
müssen. Es wird deshalb angestrebt, die bestehende 
Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Gerbrunn 
im gegenseitigen Einvernehmen zum 30.09.2023 
aufzuheben. 
Die Verkehrsüberwachung ist eine Aufgabe des 
übertragenen Wirkungskreises. Es ist somit ein Beschluss 
über die Aufhebung der bestehenden Zweckvereinbarung 
von der Gemeinschaftsversammlung notwendig. 

Am 20.01.2023 wurden die Ergebnisse der 
Arbeitsgemeinschaft und der zeitliche Ablauf der 
Gründung des Zweckverbandes im Rahmen einer 
weiteren Informationsveranstaltung vorgestellt.

Zunächst soll mit einem Grundsatzbeschluss über 
die Mitgliedschaft im Zweckverband, die Übertragung 
der Aufgabe kommunale Verkehrsüberwachung und 
den Umfang der in 2024 und 2025 durchzuführenden 
Überwachungsstunden im ruhenden und fließenden 
Verkehr entschieden werden. 
Auf Grundlage der durchgeführten Abfrage würden 
die Kommunen im Durchschnitt für den fließenden 
Verkehr 15 Stunden pro Monat und für den ruhenden 
Verkehr 23 Stunden pro Monat beauftragen. Nach den 
vorliegenden Erfahrungswerten betragen die Kosten 
pro Überwachungsstunde für den fließenden Verkehr 
rund 150 Euro und für den ruhenden Verkehr 35 Euro 
pro Stunde zzgl. km-Pauschale. Die jährlichen Kosten 
für die Geschäftsstelle sowie eigenes Personal (vier 
Mitarbeiter) werden auf rund 300.000 Euro geschätzt. 
Auf der Basis der angemeldeten Überwachungsstunden 
der Kommunen kann dann die Berechnung des 
einzubringenden Sockelbetrages erfolgen.

Sobald die Satzung finalisiert ist, ist zwingend ein weiterer 
Beschluss über die Zweckverbandssatzung notwendig. 
Erst nach anschließender Prüfung, Genehmigung und 
Bekanntmachung durch die Kommunalaufsicht gründet 
sich der Zweckverband und die konstituierende Sitzung 
kann durchgeführt werden. Anschließend kann auch die 
Ausschreibung des notwendigen Personals und Anmietung 
der Räumlichkeiten und somit die Betriebsaufnahme 
erfolgen. Weiterhin sind die Ausschreibungen und 
Vergaben der Dienstleistungen „Außendienst“ zu tätigen, 
der Haushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 
2023 aufzustellen und ggf. die übernommenen Altfälle 
aus zuvor gekündigten Zweckvereinbarungen oder 
Verträgen der Mitgliedsgemeinden abzuarbeiten.

Wenn die Interkommunale Zusammenarbeit im 
Rahmen des Zweckverbandes zustande kommt, 
hat die Regierung von Unterfranken die Möglichkeit 
einer Anschubfinanzierung für die Interkommunale 
Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. Das Verfahren 
hierzu wird federführend vom Markt Reichenberg für den 
Zweckverband geführt und betreut werden.

Mit Schreiben vom 12.12.2022 teilte das Landratsamt 
mit, dass die Gemeinde Gerbrunn aktuell auf dem 
Gebiet des Marktes Winterhausen 14 Stunden im Monat 
den ruhenden Verkehr und 12 Stunden im Monat der 

fließende Verkehr überwacht werden (§ 4 Abs. 1 der 
Zweckvereinbarung). 

Der Markt Winterhausen beabsichtigt für das Jahr 2024 
beim Zweckverband 14 Stunden pro Monat für den 
ruhenden Verkehr und 12 Stunden pro Monat für den 
fließenden Verkehr anzumelden. Für das Jahr 2025 
werden 14 Stunden pro Monat für den ruhenden Verkehr 
und 12 Stunden pro Monat für den fließenden Verkehr 
angemeldet.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat Winterhausen nimmt die Ausfüh-
rungen zur Gründung des Zweckverbandes „Interkom-
munale Zusammenarbeit Mainfranken“ zur Durchführung 
der Aufgabe kommunale Verkehrsüberwachung sowie 
den Entwurf der Zweckverbandssatzung, mit Stand vom 
30.01.2023 zur Kenntnis. 

Er beschließt dem Zweckverband „Interkommunale 
Zusammenarbeit Mainfranken“ bei seiner Gründung 
im Rahmen einer Mitgliedschaft beizutreten und die 
Aufgabe der kommunalen Verkehrsüberwachung für das 
Gemeindegebiet Winterhausen zu übertragen. 

Für das Jahr 2024 meldet der Markt Winterhausen zur 
Überwachung des ruhenden Verkehrs 14 Stunden pro 
Monat sowie des fließenden Verkehres 12 Stunden 
pro Monat beim Zweckverband an.  Für das Jahr 2025 
werden zur Überwachung des ruhenden Verkehrs 14 
Stunden pro Monat und zur Überwachung des fließenden 
Verkehrs 12 Stunden pro Monat beim Zweckverband 
angemeldet.

Die Verkehrsüberwachung ist eine Aufgabe des 
übertragenen Wirkungskreises. Für die Aufhebung der 
Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Gerbrunn sowie 
der Gründung des Zweckverbands ist somit ein Beschluss 
der Gemeinschaftsversammlung notwendig. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  

Bekanntgaben des Bürgermeisters 
-öffentlicher Teil-

Bürgermeister Luksch gibt folgendes bekannt:

Historische Fähranlegestelle:
	

Bürgermeister Luksch stellte die aktuellen Pläne 	
	 vor.

Das Wasserschifffahrtsamt legt einen Nachtrag 
zum Nutzungsvertrag vom 13./09.09.2016 
vor zur Unterschrift vor. Im Nachtrag Nr. 2 
wurden entsprechende Anpassungen aufgrund 
der vorgelegten Unterlagen und Pläne 
des Ingenieurbüros Köhl Würzburg GmbH 
vorgenommen.
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Büchereinachrichten
-----------------------------------------------------------------

Gemeindebücherei – Treffpunkt für alle – 
-----------------------------------------------------------------

O S T E R F E R I E N !
Die Bücherei ist in der Zeit vom

05. April bis einschließlich 
12. April 2023
geschlossen.

Wir sind wieder für Sie da, am
Mittwoch, dem 19. April 2023

von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Ihr Bücherei-Team

Tel.Nr. 09333/903411
E-Mail: Buecherei.Winterhausen@gmx.de

-----------------------------------------------------------------
Gemeindebücherei – Treffpunkt für alle – 

-----------------------------------------------------------------

Vereinsnachrichten

 

 

Sie sind nicht gut zu Fuß,  

oder haben kein Fahrzeug? 
 

Wir bringen Sie zum Arzt, zur Apotheke, zum Einkaufen oder  

zu Veranstaltungen in und um Winterhausen. 
 

Außerdem bieten wir Besuchsdienst an  

und begleiten Sie beim Spaziergang. 
 

Wenden Sie sich vertrauensvoll und ohne Scheu an uns.  

 

Unsere Ansprechpartner sind: 

Elke u. Otmar Jaroschek Roswitha Oehler Iris Schweizer 
09333/18 63 0176/6 75 70 70 9 09333/5 41 
 

Manfred Urban Monika Wenger Holger u. Edith Zobel 
09333/3 36 09333/10 09  09333/12 26 

 

 

 

Sie sind nicht gut zu Fuß,  

oder haben kein Fahrzeug? 
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Fundamt
Fundsachen

Im Rathaus Winterhausen wurden folgende 
Fundsachen abgegeben:

•	 1 Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln 
und einem grauen Stofftierchen

•	 1 Mobiltelefon mit schwarzer 
Schutzhülle

Dieses kann während der Öffnungszeiten abgeholt 
werden.

Folgende Gegenstände sind verloren gegangen:
•	 1 Brille mit Etui, Etui ist naturfarben, die 

Brille ist schwarz

Dieses kann im Rathaus Winterhausen abgegeben 
werden, wir werden dann mit dem Eigentümer 
Kontakt aufnehmen.

Städtebaulich-denkmalpflegerische Untersuchung:

	 Die Angebote für eine städtebaulich-		
	 denkmalpflegerischen Untersuchung sind am

02.03.2023 im Bauamt eingegangen und werden 	
	 ab 03.03.2023 geprüft und bewertet.

Bürgerwindrad Sommerhausen/Winterhausen

	 In der Zwischenzeit haben sich 486 Interessenten 	
	 mit 848 Anteilen beworben.

Die Gründung der Genossenschaft soll 
am 01.04.2023, um 19.30 im Rathaus 
Sommerhausen stattfinden. Es müssen 
mindestens 50 Personen anwesend sein, um 
eine Genossenschaft zu gründen. Wer nicht 
teilnehmen kann, wird danach angeschrieben.

Kreisverkehr an der Kreuzung

Im Kreisausschuss wurde der Kreisel mit 
einem Durchmesser von 18 mtr. an der 
Kreuzung beschlossen. Es soll zunächst für ein 
Jahr beobachtet werden, ob und wie sich der 
Kreisel an dieser Stelle eignet. Möglicherweise 
wird durch diese Verkehrsführung auch der 
Schwerverkehr reduziert. 
Außerdem soll der Gehweg auf der Brücke 
zum Geh- und Radweg umfunktioniert werden, 
dadurch sind bauliche Veränderungen des 
Geländers notwendig. 

Podiumsdiskussion

Am 24.03.2023 findet um 19.00 Uhr eine 
Podiumsdiskussion im Bürgerhaus statt, bei 
der lokale Politiker ihr Kommen zugesagt 
haben. Es wird um rege Teilnahme gebeten.

Zur Kenntnis genommen
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An alle Schützenschwestern und Schützenbrüder! 
 

Generalversammlung der Kgl. Priv. Schützengesellschaft Winterhausen, 
am Freitag, 24. März 2023, 20.00 Uhr, im Schützenhaus, Schützenweg 1, 

 

Hiermit darf ich Sie offiziell zu der am  
 

Freitag, 24. März 2023, um 20.00 Uhr, 
 

im Schützenhaus, Schützenweg 1, 97286 Winterhausen stattfindenden 
Generalversammlung der Kgl. Priv. Schützengesellschaft Winterhausen 
einladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Bericht des 1. Schützenmeisters 
2. Bericht des 2. Schützenmeisters 
3. Bekanntgabe des Protokolls der letzten 

Generalversammlung 
4. Bericht des Schatzmeisters 
5. Bericht der Rechnungsprüfer 
6. Entlastung des Schützenmeisteramtes 
7.  Neuwahlen: 

a) 1. Schützenmeister 
b) Sportleiter 
c) 2 Mitglieder des Gesellschaftsausschusses 

    8.  Haushaltsplan 2023 
    9.  Wünsche und Anträge 
  10.  Sonstiges 

 
 

Das Schützenmeisteramt würde sich über eine rege Beteiligung sehr 
freuen und bedankt sich schon jetzt für Ihr Erscheinen.  
 
 

Mit Schützengruß 
 

gez. Ulrich Weber 
       1. Schützenmeister 
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Kirchliche Nachrichten
Evang.-luth. Kirchengemeinde Winterhausen
Pfarrer Robert Foldenauer
Hauptstr. 2, Winterhausen
Tel. 09333-205
E-Mail: pfarramt.winterhausen@elkb.de

26. März – Judika
10:00 Uhr Kirche für Euch: Vorstellung der 
Konfi rmanden in Winterhausen mit anschl. 
Kirchenkaff ee, Pfr. Foldenauer
Kollekte: Diakonisches Werk Bayern I

02. April – Palmarum
09:30 Uhr Kirche für Alle: Gottesdienst in 
Winterhausen, Pfr. Foldenauer
10:45 Uhr Kirche für Alle: Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl in Goßmannsdorf, in der 
Kreuzkapelle, Pfr. Foldenauer
14:00 Uhr Kirche für Euch: Seniorenabendmahl 
in Winterhausen, Pfr. Foldenauer
Kollekte: Theologische Ausbildung in Bayern

06. April - Gründonnerstag
19:00 Uhr Kirche für Euch: Tischabendmahl im 
Kantorat, Pfr. Foldenauer
Kollekte: Arbeit der eigenen Kirchengemeinde

07. April - Karfreitag
09.30 Uhr Kirche für Alle: Gottesdienst mit Hl. 
Abendmahl in Winterhausen, 
Pfr. Foldenauer mit dem Kirchenchor
14:30 Uhr Kirche für Dich: Andacht zur 
Todesstunde, Pfr. Foldenauer 
Kollekte: Arbeit der eigenen Kirchengemeinde

09. April - Ostersonntag
05:00 Uhr Kirche für Euch: Osternacht mit 
Hl. Abendmahl in Winterhausen, 
Pfr. Foldenauer mit Schola
09:30 Uhr Kirche für Alle: Festgottesdienst in 
Winterhausen,  Pfr. Foldenauer
Kollekte: Kirchenpartnerschaft zwischen Bayern 
und Ungarn

10. April - Ostermontag
10:00 Uhr Kirche für Euch: Osterspaziergang, 
Pfr. Foldenauer/Fr. Zesewitz-Zobel

Homepage
Für Informationen bitten wir 
auch unsere Homepage zu beachten: 
http://www.winterhausen-evangelisch.de

 freitags gibt es Ankündigungen für  
 besondere Ereignisse am kommenden  
 Wochenende in und um die    
 St. Nikolauskirche

Konfi rmanden
Am Sonntag 26. März gestalten die 
Konfi rmanden den Gottesdienst und stellen 
sich der Kirchengemeinde vor, mit anschl. 
Kirchenkaff ee im Kantorat.

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten, 
besonders an den Kar- und Ostertagen:
- Tischabendmahl im Kantorat am   
 Gründonnerstag, 19:00 Uhr
 Gottesdienst mit Hl. Abendmahl am   
 Karfreitag mit dem Kirchenchor, 
 09:30 Uhr
- Andacht zur Todesstunde Jesu am 

Karfreitag um 14:30 Uhr
- zum Osternachtgottesdienst am 

Ostersonntag um 05:00 Uhr, musikalische 
Begleitung durch eine Schola, mit anschl. 
Osterfrühstück im Kantorat

- Festgottesdienst am Ostersonntag um  
 09:30 Uhr
- Ostermontag: Osterspaziergang mit 

geistlichen Impulsen auf dem Weg. 
 Start an der Kirche um 10:00 Uhr

Heuer gibt es wieder unser traditionelles 
Tischabendmahl im Kantorat an Gründonnerstag 
sowie ein Osterfrühstück nach dem 
Osternachtsgottesdienst an Ostersonntag. Wer 
etwas Kulinarisches dazu beitragen kann und 
möchte, soll sich bitte bei Helga Feulner 
(09333-1677) melden, die alles koordiniert.

Herzliche Grüße und bleiben 
Sie zuversichtlich!

Ihre Kirchengemeinde und 
Pfarrer Robert Foldenauer
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Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
Eibelstadt mit Sommerhausen u. Winterhausen

Gottesdienstordnung vom 26.03.2023 mit 

09.04.2023

Sonntag, 26. März - 5. FASTENSONNTAG
		  >> Kollekte für MISEREOR-		
		  Kollekte/Fastenopfer der Kinder <<
10.00 Uhr	 MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde

Montag, 27. März - Montag der 
		  5. Fastenwoche
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ
18.30 Uhr	 MESSFEIER

Dienstag, 28. März - Dienstag der 
		  5. Fastenwoche
18.30 Uhr	 BUSSGOTTESDIENST

Mittwoch, 29. März - Mittwoch der 
		  5. Fastenwoche
15.00 Uhr	 MESSFEIER im Seniorenheim

Donnerstag, 30. März - Donnerstag der 
		  5. Fastenwoche
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ
18.30	 Uhr	 MESSFEIER

Freitag, 31. März - Freitag der 5. Fastenwoche
18.30 Uhr	 Kreuzwegandacht in der 

Kreuzkapelle

Gruppe Tag, Zeit, Inhalt, Kantorat
(falls nicht anders vermerkt) Kontakt

Kirchenchor

donnerstags, um 19:30 Uhr
im „Musiktreff“ Winterhausen, Untere Hofstatt 1a
Leitung: Frau Edelgard Kern
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich 
willkommen! 

Pfarramt
09333 205

Tanzkreis sonntags, 19:30 – 21:00 Uhr, Sakrale, 
meditative Kreistänze, 26.03.2023

R. Foldenauer
09333 205

Tansaniachor Würzburg mittwochs, 29.03. & 12.04.2023, 20:00 Uhr im 
Gemeindezentrum Sommerhausen 

U. Feulner
09333 1677

Krabbelgruppe mittwochs, 10:00 – 12:00 Uhr D. Radermacher
0175 1006031

Neue Jungschar donnerstags, 16:45 – 18:15 Uhr, 
außer in den Schulferien

H. Zeissler
0175 5973336

Jugendkreis „Tee-Nager“ freitags 19:00 Uhr A. Richter
0157 32241289

Frauen-Treff montags, 14:00 Uhr (14-tägig), 
nächste Termine 27.03. & 17.04.2023.

B. Braungardt
09333 1505

Frauen-Gymnastik (ab 50 
Jahren)

montags, 14:00-15:00 Uhr, im Bürgerhaus
mit Hanne Stadelmann (kein Bodenturnen)

B. Lorenz
09333 1034

Seniorenkreis Einmal monatlich, dienstags, 11.04.2023, 14:00 Uhr M. Wenger 
09333 1009

Bitte beachten Sie auch unsere Homepage für aktuelle Informationen!

Samstag, 01. April - Samstag der 
		  5. Fastenwoche
15.00 Uhr	 Kreuzwegandacht für die 

Kommunionkinder und deren 
Familien in der Stadtpfarrkirche 
anschl. Möglichkeit  zum Binden 
der Palmbuschen

Sonntag, 02. April - PALMSONNTAG
		  >> Kollekte für Kollekte für das 
		  Heilige Land <<
09.45 Uhr	 Kinderkirche (Start an der 

Kreuzkapelle)
09.45 Uhr	 STATIO an der Kreuzkapelle, 

Palmprozession zur 
Stadtpfarrkirche,

		  MESSFEIER für die 
Pfarrgemeinde

Montag, 03. April - Montag der Karwoche
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ
18.30 Uhr	 MESSFEIER

Donnerstag, 06. April - GRÜNDONNERSTAG
19.00 Uhr	 FEIER VOM LETZTEN 

ABENDMAHL - 
ABENDMAHLSAMT

20.00 Uhr	 TAIZÈGEBETSSTUNDE
20.45 Uhr	 ÖLBERGSANDACHT

Freitag, 07. April - KARFREITAG
09.00 Uhr	 BEICHTGELEGENHEIT
11.00 Uhr	 KINDERKIRCHE ZUM 

KARFREITAG
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15.00 Uhr	 FEIER VOM LEIDEN 
UND STERBEN CHRISTI 
Wortgottesdienst 
- Kreuzverehrung - 
Kommunionfeier

18.30 Uhr	 ANDACHT: Die sieben Worte 
Jesu am Kreuz

Samstag, 08. April - KARSAMSTAG
21.00 Uhr	 FEIER DER OSTERNACHT - 

HOCHAMT

Sonntag, 09. April - HOCHFEST 			 
		  der AUFERSTEHUNG 		
		  des HERRN  OSTERSONNTAG
10.00 Uhr	 HOCHAMT für die 

Pfarrgemeinde
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ AUF DEM 

FRIEDHOF

*******************************************************

St. Nikolaus Eibelstadt
Dienstag, 28.März ´23, 18.30 Uhr
Bußgottesdienst

Mittwoch, 29. März ´23, 15.00 Uhr
Messfeier im Seniorenzentrum

Freitag, 31. März ´23, 18.30 Uhr
Kreuzwegandacht in der Kreuzkapelle

Samstag, 01. April ´23, 15.00 Uhr
Kreuzwegandacht für die Kommunionkinder und 
deren Familien
-

Sonntag, 02. April ´23, 09.45 Uhr!
Kinderkirche (Beginn an der Kreuzkapelle)

Freitag, 07. April ´23, 9.00 Uhr
Beichtgelegenheit

Freitag, 07. April ´23, 11.00 Uhr
Kinderkirche zum Karfreitag

Sie erreichen:
Pfarrer: Tobias Fuchs 			 
Telefon: 0931/708165
Mail: tobias.fuchs@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Dr. Fungula, 	
Tel. 09303/2223 oder 0162/2740130
Mail: frederic.fungula@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Eibelstadt:
Mo., Mi. und Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do., von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Erstkommunion am 30. April 2023 

Unsere Kommunionkinder 
 

Eibelstadt Sommerhausen 

Hansmann Greta 

Henz Hugo 

Kleppmann Felicitas 

Kötzle Oskar 

Schmidt Carlotta 

Winterhausen 

Brückner Amelie 

Diebold Julian 

Endres Anna 

Gerstner Greta 

Gunreben Vincent 

Hans Emilia 

Hartmann Jana 

Kilian Paul 

Purle Marla 

Rudloff Marla 

Rüger Clemens 

Schröder Martha 

Weißenberger Leon 

Würzburg 

Röper Fabian 

Blaß Lina 

Henig Maren 

Kraft Aurora 

Obenhuber Hanna 

Sklarczyk Paula 

Straßer Tim 

 

 

Wir laden alle Kinder von 3-9 Jahren ein 

am Sonntag, 02. April 2023 um 10:00 Uhr 

mit uns Palmsonntag zu feiern. 
 

 

Wir treffen um 9:45 Uhr an der Kreuzkapelle und 
laufen zusammen mit der Gemeinde die 

Palmprozession zur Kirche.  

Im Anschluss findet unsere Kinderkirche draußen 
neben der Kirche statt. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer KIKI-Team 
diesmal mit Steffi Schröder und Stefanie Ruppert  

 

Wir laden alle Kinder von 3-9 Jahren ein 

am Freitag, 07. April 2023 um 11:00 Uhr 

mit uns den Karfreitag zu erleben. 
 

 

Treffpunkt ist vor der Kirche St. Nikolaus Eibelstadt. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer KIKI-Team 
diesmal mit Valentina Schätzlein und Stefanie Ruppert  


